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Kapitel 1 

Einleitung 

Ziel der Arbeit ist es, sich mit den Schwierigkeiten einer grenzüberschrei-
tenden Vollstreckung mitgliedstaatlicher Titel auseinanderzusetzen, die 
vornehmlich daraus resultieren, dass in Europa zwar das Vollstreckbarer-
klärungsverfahren mit Hilfe der EuGVVO harmonisiert wurde, nicht aber 
das sich anschließende Verfahren der eigentlichen Durchsetzung des Ti-
tels. Bei letzterem kommen die jeweiligen Vollstreckungsrechte der Mit-
gliedstaaten zur Anwendung, die zum Teil erhebliche Unterschiede auf-
weisen.1 Im Kern geht es somit um das europäische Vollstreckungsverfah-
ren und die nationale Durchführung. In diesem Zusammenspiel zwischen 
dem europaweit vereinheitlichtem Exequaturverfahren einerseits und den 
nationalen Zwangsvollstreckungsrechten andererseits treten immer wieder 
Spannungen auf, die im Rahmen dieser Arbeit thematisiert und Lösungsan-
sätze aufgezeigt werden sollen. Den Anlass zur Auswahl dieses Themas 
hat unter anderem das Vorlageverfahren in der Rechtssache Italian Leather/ 
WECO gegeben.2 Dem EuGH wurden vom BGH mitunter interessante 
Fragen zur Zwangsvollstreckung von Unterlassungstiteln innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft gestellt, die der EuGH allerdings unbeant-
wortet lassen konnte, da er bereits die Vollstreckbarerklärung des italie-
nischen vorläufigen Unterlassungsgebots wegen des Art. 27 Nr. 3 EuGVÜ 
(jetzt: Art. 34 Nr. 3 EuGVVO) und einer entgegenstehenden deutschen 
einstweiligen Maßnahme ablehnte. Es kam also gar nicht mehr zu einer 
Zwangsvollstreckung in Deutschland. Dennoch wird schnell deutlich, dass 
sich die offen gebliebenen Vorlagefragen in der Schnittstelle zwischen 
EuGVVO und nationalen Durchführungsbestimmungen stellen. Gerichte 
stehen vor dem Problem, wie sie einen italienischen Titel, der an das vom 
deutschen Vollstreckungsrecht stark abweichende italienische Recht ange-
passt ist, in Deutschland durchsetzen sollen. Denn nach deutschem Recht 
könnte bei Unterlassungsgeboten ein Ordnungsgeld festgesetzt werden, ein 
solches kennt das italienische Recht aber nicht. Es stellt sich also die 
Frage, was tun, wenn doch die EuGVVO zu einer grundsätzlich erfolg-
reichen Befriedigung aus dem Titel anhält, ohne freilich adäquate Lösun-
                                                

1  Vgl. dazu den rechtsvergleichenden Überblick in Kapitel 7. 
2  EuGH 6.6.2002 – Rs. C-80/00, Slg. 2002, I-4995 – Italian Leather/WECO. BGH 

10.2.2000, WM 2000, 635. 
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gen bereitzuhalten, wie solche Unterschiede in den nationalen Zwangsvoll-
streckungsrechten zu überbrücken sind.  

Dementsprechend widmet sich der erste Teil der Arbeit in den Kapiteln 
3 und 4 dem Vollstreckbarerklärungsverfahren nach der EuGVVO. Dabei 
wird ein Schwerpunkt der Ausführungen auf der Vereinbarkeit der §§ 12 
Abs. 1, 14 Abs. 1 und 2 AVAG mit der EuGVVO, insbesondere ihrem 
Art. 45 liegen. Dieser an § 767 ZPO angelehnte Rechtsbehelf, der die Gel-
tendmachung materieller Einwendungen gegen den titulierten Anspruch 
bereits im Beschwerdeverfahren gegen die Erteilung der Vollstreckungs-
klausel ermöglicht und zudem eine Besonderheit des deutschen Ausfüh-
rungsrechts zur EuGVVO darstellt, führt aufgrund der Kombination eines 
nationalen mit einem europäischen Rechtsbehelf zu Zweifeln an seiner 
Europarechtskonformität. Es geht erneut um das Zusammenspiel zwischen 
der EuGVVO und dem jeweiligen nationalen Recht der Mitgliedstaaten. 
Denn mit Hilfe der §§ 12 und 14 AVAG wird versucht, einen zwangs-
vollstreckungsrechtlichen Rechtsbehelf des deutschen Rechts in das europa-
weit vereinheitliche Vollstreckbarerklärungsverfahren zu transportieren. 
Aktualität und Brisanz erhält die Problematik der Verordnungskonformität 
der §§ 12, 14 AVAG zusätzlich durch die Einführung der Verordnung EG 
Nr. 805/2004 (EuVTVO), da der deutsche Gesetzgeber im neu einge-
führten elften Buch der ZPO in § 1086 ZPO ebenfalls eine Vollstreckungs-
abwehrklage gegen den europäischen Vollstreckungstitel vorsieht. Auf 
dessen Vereinbarkeit mit der EuVTVO soll daher im Anschluss kurz in 
Kapitel 5 eingegangen werden. Auch im Rahmen des Europäischen Mahn-
verfahrens und im Geltungsbereich der Verordnung über geringfügige For-
derungen wird sich die Frage stellen, ob eine Vollstreckungsgegenklage 
gegen derartige Titel zulässig ist, da diese ebenfalls von der Durchführung 
eines Exequatuverfahrens absehen. Ferner zeigt eine Vielzahl neuerer Ge-
richtsentscheidungen, insbesondere auch des BGH3, zur Vereinbarkeit der 
§§ 12, 14 AVAG mit der EuGVVO, dass das Problem seit Geltung der 
EuGVVO, die das Beschleunigungsgebot mehr noch als das EuGVÜ be-
tont, stärker in den Fokus der gerichtlichen Praxis gerückt ist. Die Frage 
nach einem möglichen Verstoß der §§ 12, 14 AVAG gegen die EuGVVO 
ist aber nicht nur in der deutschen Rechtssprechung, sondern auch im deut-
schen Schrifttum und in anderen Mitgliedstaaten stark umstritten.4   

Der zweite Teil der Arbeit befasst sich in den Kapitel 6−9 mit der 
Zwangsvollstreckung, wobei die Frage, ob und wie die tatsächliche Durch-
setzung mitgliedstaatlicher Titel in Deutschland mangels völkerrechtlicher 

                                                
3  BGH 14.3.2007, BGHZ 171, 310 ff.; IPRax 2008, 38 ff. 
4  Vgl. dazu auch Hess/Pfeiffer/Schlosser, General Report Study JLS/C4/2005/03 

Rn. 575 abrufbar unter <http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_ 
brussels_1 _en.pdf>.  
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Übereinkommen und europäischer Rechtsakte im Zwangsvollstreckungs-
recht zu erfolgen hat, im Mittelpunkt steht. Nach der generellen Auf-
zählung der von einem deutschen Gericht zu prüfenden Voraussetzungen 
soll problemorientiert auf strittige Prozessvoraussetzungen eingegangen 
werden. Schwierigkeiten tauchen dabei vor allem bei bestimmten Zwangs-
mitteln auf, namentlich bei der europäischen Zwangsvollstreckung von 
Duldungs- und Unterlassungstiteln und der internationalen Forderungs-
pfändung, die daher ausschließlich erörtert werden sollen. Im Rahmen der 
Handlungs- und Unterlassungsvollstreckung resultieren die Probleme aus 
den Unterschieden in den einzelnen europäischen Rechtsordnungen, ins-
besondere hinsichtlich des Zwangsgeldes, das wegen der Regelung in 
Art. 49 EuGVVO weitere Probleme aufwirft. Daher lohnt sich das Voran-
stellen einer – wenn auch nur knappen − rechtsvergleichenden Darstellung 
der mitgliedstaatlichen Zwangsvollstreckungsrechte (Kapitel 7).  

Dagegen treten bei der internationalen Forderungspfändung Schwierig-
keiten überwiegend wegen der mangelnden Vereinheitlichung vor allem im 
Hinblick auf die fiktive Belegenheit von Forderungen auf.  

Bei der Durchsetzung mitgliedstaatlicher Titel in Deutschland stellt sich 
ferner die Frage der internationalen Zuständigkeit, wobei der Anwen-
dungsbereich des Art. 22 Nr. 5 EuGVVO zweifelhaft ist und sich bei der 
internationalen Forderungspfändung die Frage stellt, ob das deutsche 
Gericht auch für die zu pfändende Forderung international zuständig sein 
muss (vgl. Kapitel 8). Anschließend wird in Kapitel 9 der Versuch unter-
nommen, die vom EuGH in der Rechtssache Italian Leather/WECO offen 
gelassenen Fragen zur europäischen Handlungs- und Unterlassungsvoll-
streckung zu beantworten. Dabei steht eine aus der EuGVVO möglicher-
weise abzuleitende Vollstreckungspflicht und deren Inhalt und Umfang  
im Mittelpunkt. Außerdem wird der Anwendungsbereich des Art. 49 
EuGVVO näher beleuchtet. Nach wie vor steht nicht abschließend fest, ob 
deutsche Zwangsgelder überhaupt von dieser Vorschrift erfasst werden.  

Der dritte Teil der Arbeit thematisiert europa- und völkerrechtliche 
Grenzen der deutschen Zwangsgewalt bei der Durchsetzung mitglied-
staatlicher, aber auch deutscher Titel mit Gemeinschaftsbezug. Bei letz-
teren kann ebenfalls die deutsche Gerichtsbarkeit wegen der Verletzung 
fremder Souveränität fraglich sein. Dabei ist das europäische Vollstre-
ckungsrecht, das freilich den Schwerpunkt der Arbeit bildet, auch bei der 
Vollstreckung deutscher Titel mit Gemeinschaftsbezug in Deutschland von 
Bedeutung, obwohl natürlich bei einer solchen zunächst auf das Inland 
beschränkten Vollstreckung kein Exequaturverfahren nach der EuGVVO 
erforderlich ist. Dieses setzt den Titel eines anderen mitgliedstaatlichen 
Gerichts voraus, der in Deutschland vollstreckt werden soll. Der Zusam-
menhang bei der Erörterung der deutschen Gerichtsbarkeit unter dem 
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Aspekt eines Verstoßes gegen das Territorialitätsprinzip zum europäischen 
Vollstreckungsrecht besteht aber darin, dass sich bei der Durchsetzung des 
deutschen Titels im Inland Schwierigkeiten aus einer drohenden Aus-
landsvollstreckung ergeben. Denn bei einem Sachverhalt mit Auslands-
bezug kann es im Anschluss an einen Vollstreckungsversuch in Deutsch-
land zur Vollstreckbarerklärung des Titels in einem anderen Mitgliedstaat 
kommen. Auch hier wirft die EuGVVO ihre Schatten voraus, da sich die 
Frage stellt, ob der deutsche Staat generell ein Zwangsmittel erlassen darf, 
wenn eine Vollstreckung auf fremdem Territorium stattfinden könnte. 
Ansonsten stehen in diesem Abschnitt Fragen der Verletzung fremder 
staatlicher Souveränität im Mittelpunkt, die ihren Ursprung und ihre 
Lösung früher vornehmlich im Völkerrecht hatten, sich heute aber auch in 
den Artt. 61 ff. EGV wiederfinden.  

In einem vierten und letzten Teil soll versucht werden, die Chancen 
eines einheitlichen europäischen Zwangsvollstreckungsrechts zu beleuch-
ten und gegebenenfalls Alternativen herauszuarbeiten, da eine umfassende 
Vereinheitlichung an den existierenden Unterschieden der einzelnen Rechts-
systeme scheitern könnte. Die Europäische Kommission wurde erstmals 
mit einem Grünbuch vom 24.10.2006 in diesem Rechtsgebiet aktiv.5 Be-
ruhend auf einem umfassenden Bericht von Prof. Burkhard Hess der Fa-
kultät Heidelberg vom 18.2.2004 beabsichtigt die Kommission die Effekti-
vität der Vollstreckung europäischer Titel zunächst durch den Erlass eines 
europäischen Pfändungsbeschlusses, der allerdings vorerst nur die Sper-
rung von Bankkonten und nicht die endgültige Befriedigung des Gläubi-
gers aus diesen Konten gestattet, zu verbessern. Am 6.3.2008 folgte ein 
weiteres Grünbuch der Kommission, das die Verbesserung der Transparenz 
des Schuldnervermögens thematisiert.6 Dies ist eine nicht zu unterschät-
zende Voraussetzung für einen späteren Vollstreckungserfolg des Gläubi-
gers. Zu guter Letzt hat die Kommission bereits ein Grünbuch, das die 
Kontopfändung zum Gegenstand haben soll, angekündigt. Man darf also 
gespannt sein, was aus diesen (doch ambitionierten) Vorhaben der Kom-
mission letztlich werden wird und ob weitere Bereiche des Zwangsvoll-
streckungsrechts folgen werden.  

                                                
5  Kommission 24.10.2006, KOM (2006) 618 endg.  
6  Kommission 6.3.2008, KOM (2008) 128 endg. 
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Bevor ein Überblick über das europäische Vollstreckungsrecht und die 
nationale Durchführung gegeben werden kann, erscheint es sinnvoll, die 
Begrifflichkeiten „Anerkennung“ und „Vollstreckung“ zu erläutern. Die 
Anerkennung soll zwar keinen Schwerpunkt der Arbeit bilden, der Voll-
ständigkeit halber wird der Begriff dennoch inhaltlich skizziert, da eine 
spätere Durchsetzung des Titels neben der Erteilung der Vollstreckungs-
klausel auch die Anerkennung voraussetzt. Dabei bedeutet Anerkennung 
die Erstreckung der Rechtskraft des Urteils über die Grenzen des Erlass-
staats hinaus, was insbesondere im Hinblick auf die Einrede der res iudi-
cata Bedeutung erlangt. Im Gegensatz dazu ist die Vollstreckbarerklärung 
die Voraussetzung dafür, dass der Vollstreckungsstaat seine Zwangsmittel 
zur Durchsetzung der Entscheidung zur Verfügung stellt. 

A.  Der Begriff der Anerkennung im europäischen Rechtsraum 
A. Der Begriff der Anerkennung im europäischen Rechtsraum 

Gerichtsurteile wirken als hoheitliche Akte also nicht ohne Weiteres über 
die Grenzen des Urteilsstaates hinaus. Vielmehr entfalten sie ihre Wir-
kungen erst in einem anderen Staat, wenn dieser sie anerkennt. Die Aner-
kennung ist in der EuGVVO in Kapitel III Abschnitt 1, insbesondere in 
Art. 33 EuGVVO geregelt. Der Begriff „Anerkennung“ wird in der Ver-
ordnung allerdings nicht definiert.1 Inhalt und Umfang der Anerkennungs-
pflicht werden also nicht näher umrissen. Daher wurden unterschiedliche 
Versuche unternommen, den Begriff der Anerkennung zu definieren. Nach 
der Gleichstellungstheorie bedeutet Anerkennung etwa die Gleichstellung 
des ausländischen Titels mit einem entsprechenden inländischen Akt.2 Die 
Lehre von der Wirkungserstreckung will dagegen der Entscheidung im 
Anerkennungsstaat die gleichen rechtlichen Wirkungen zuschreiben, die 
ihr im Urteilsstaat zukämen, so dass der Begriff „Anerkennung“ die Be-
achtlichkeit des ausländischen Urteils im Inland in demselben Umfang wie 

                                                
1  Rauscher/Leible, EuZPR Bd. I Art. 33 EuGVVO Rn. 3; Kropholler, EuZPR vor 

Art. 33 EuGVVO Rn. 9. 
2  Geimer/Schütze Art. 33 EuGVVO Rn. 2. 



Kapitel 2:  Einleitung 6

im Urteilsstaat meint.3 Vermittelnd wird die Kumulationstheorie vertreten. 
Ihre Anhänger verstehen unter Anerkennung grundsätzlich ebenfalls die 
Wirkungserstreckung einer ausländischen Entscheidung auf das Inland, 
allerdings begrenzt auf solche Urteilswirkungen, die dem Anerkennungs-
staat der Art nach bekannt sind.4 Während im autonomen deutschen Pro-
zessrecht überwiegend die Kumulationstheorie befürwortet wird,5 geht der 
EuGH innerhalb des Anwendungsbereichs der EuGVVO von der Wir-
kungserstreckung mitgliedstaatlicher Urteile aus.6 Er stützte sich dabei u.a. 
auf den Bericht von Jenard, wo es heißt, dass Gerichtsentscheidungen 
durch die Anerkennung diejenigen Wirkungen erhalten sollen, die ihnen im 
Urteilsstaat zukommen.7 Außerdem garantiert nur eine Wirkungserstre-
ckung die Freizügigkeit gerichtlicher Entscheidungen im europäischen 
Rechtsraum.  

Der Art. 34 Nr. 1-4 und der Art. 35 Abs. 1 EuGVVO beinhalten Aner-
kennungshindernisse, die im Anwendungsbereich der EuGVVO allerdings 
erst im Rechtsbehelfsverfahren gegen die Entscheidung über die Voll-
streckbarerklärung geprüft werden. Die Anerkennung tritt somit gemäß 
Art. 33 EuGVVO ipso iure ohne ein besonderes Anerkennungsverfahren 
ein.8  

B.  Die Bestandteile einer grenzüberschreitenden Vollstreckung 
mitgliedstaatlicher Gerichtsentscheidungen 

B. Die Bestandteile einer grenzüberschreitenden Vollstreckung 

Die Vollstreckung ist dagegen in Kapitel III Abschnitt 2, namentlich in den 
Artt. 38-52 EuGVVO, geregelt. Die Vollstreckung eines Urteils in einem 
anderen Mitgliedstaat besteht aus zwei Abschnitten. Zunächst muss der 
ausländische Titel im Vollstreckungsstaat für vollstreckbar erklärt werden. 
Im zweiten Abschnitt des Verfahrens folgt die eigentliche Zwangsvoll-

                                                
3  Kropholler, IPR § 60 V 1 a.; Linke, IZPR § 9 Rn. 332; Musielak/Musielak, ZPO 

§ 328 ZPO Rn. 2. 
4  Rauscher/Leible, EuZPR Bd. I Art. 33 EuGVVO Rn. 3; Kropholler, EuZPR vor 

Art. 33 EuGVVO Rn. 9; Geimer/Schütze Art. 33 EuGVVO Rn. 1; Schack, IZVR Rn. 796. 
5  Kropholler, IPR § 60 V 1 b. 
6  EuGH 4.2.1988 – Rs. C-145/86, Slg. 1988, I-645 (666) Rn. 11 − Hoffmann/ Krieg. 

A.A. Schack, IZVR Rn. 796, der insbesondere mit Hinweis auf den Bericht von Schlosser 
zum EuGVÜ davon ausgeht, dass die Frage des Umfangs der Anerkennung im EuGVÜ 
angesichts der zahlreichen Urteilswirkungen in den Vertragsstaaten bewusst offen ge-
lassen wurde. Er spricht sich auch im Anwendungsbereich der EuGVVO für eine Kumu-
lation aus.  

7  Bericht Jenard zu Art. 26 EuGVÜ ABl. 5.3.1979 Nr. C 59/1, S. 43. 
8  Kropholler, EuZPR vor Art. 33 EuGVVO Rn. 2; Burgstaller/Neumayr, IZVR II 

Art. 33 EuGVVO Rn. 1; Musielak/Weth, ZPO Art. 33 EuGVVO Rn. 2. 
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streckung.9 Der Begriff „Vollstreckung“ meint folglich beide Verfahren, 
auch wenn die Betitelung des Kapitels III der EuGVVO zunächst einen 
anderen Eindruck erweckt. Die Überschrift lautet nämlich „Vollstreckung“ 
und beinhaltet nur, von wenigen Ausnahmen − etwa den Artt. 46, 47, 49 
EuGVVO − abgesehen, die Regelung des Vollstreckbarerklärungs-verfah-
rens. Es wäre aber dennoch falsch, für den Begriff „Vollstreckbarkeit“ 
verkürzt „Vollstreckung“ zu verwenden, was sich leider vermehrt einge-
schlichen hat.10  

I.  Das Vollstreckbarerklärungsverfahren 

Durch das Vollstreckbarerklärungsverfahren, in Anlehnung an die franzö-
sische Rechtsterminologie auch Exequaturverfahren genannt, wird die 
Vollstreckbarkeit einer mitgliedstaatlichen Entscheidung in einem anderen 
Mitgliedstaat, dem Vollstreckungsstaat, bescheinigt. Es ist folglich ein 
titelschaffendes Verfahren.11 Die Vollstreckbarkeit wird demnach originär 
verliehen und nicht etwa anerkannt.12 Das Vollstreckbarerklärungsver-
fahren endet daher mit einer eigenen Entscheidung des Vollstreckungs-
staats über die Vollstreckungsfähigkeit des ausländischen Titels im Inland. 
Die Verordnung schafft dabei zunächst ein einheitliches Verfahren.13 Das 
jeweilige nationale Recht entscheidet allerdings über die Form, in der das 
ausländische Urteil für vollstreckbar erklärt wird. Das deutsche Recht sieht 
beispielsweise ein Klauselerteilungsverfahren vor,14 wobei die nähere Aus-
gestaltung im deutschen Ausführungsgesetz zur Verordnung, kurz AVAG, 
normiert ist. Außerdem stellt die EuGVVO Voraussetzungen auf, bei deren 
Vorliegen der Vollstreckungsstaat die Entscheidung für vollstreckbar er-
klären muss. Bei diesen Voraussetzungen wird mithin ein Zusammenhang 
zur Anerkennung hergestellt, da gemäß Art. 45 Abs. 1 EuGVVO eine 
anerkennungsfähige Entscheidung zur Vollstreckung zugelassen werden 
muss. Ein wesentlicher Bestandteil des Exequaturverfahrens ist daher die 
Prüfung der Anerkennungshindernisse der Artt. 34 und 35 EuGVVO, die 
allerdings im Rahmen des Rechtsbehelfsverfahrens erfolgt. 

                                                
9  Kodek in Czernich/Tiefenthaler/Kodek Art. 40 EuGVVO Rn. 1. 
10  Linke, IZPR § 9 Rn. 335.  
11  Rauscher/Mankowski, EuZPR Bd. I Art. 38 EuGVVO Rn. 3. 
12  Linke, IZPR § 9 Rn. 433. 
13  Kodek in Czernich/Tiefenthaler/Kodek Art. 38 EuGVVO Rn. 1. 
14  Musielak/Lackmann, ZPO Art. 38 EuGVVO Rn. 3; Kropholler, EuZPR Art. 38 

EuGVVO Rn. 14. 


